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zubewahren; ein Archiv—Local war alfo unbedingt nöthig. Dann hatte fie ihre Gelder

licher aufzubewahren; fie bedurfte alfo für diefe eines fchwer zugänglichen Raumes

—— kurz es waren von Anfang an nebf’t dem grofsen Saale, der aber fiets der erfte

Raum war, welcher ausgeführt wurde, allerlei andere Räume nöthig. \/Vo ein Thurm

errichtet wurde, konnten fie zum Theile darin untergebracht werden, und ein folcher

gehörte auch noch in der Zeit, von welcher wir hier handeln, als weithin fichtbarer

Repräfentant der Ptädtifchen Herrlichkeit, wenn auch kaum mehr als eigentlicher Burg-

thurm, in welchem man fich einfchliefsen und fich vertheidigen wollte, zu den Er-

forderniffen eines jeden, mindef’tens jedes bedeutenden Rathhaufes. Da man indeffen

nicht Alles zu gleicher Zeit erbauen konnte, fo mag bei den wenigen gröfseren

Rathhäufern jener Zeit, welche ohne Thurm zur Ausführung gekommen find, diefer

und fein Bau eben nur einer fpäteren Zeit vorbehalten worden und fodann unaus—

geführt geblieben fein. Auch eine Capelle fand fich in nächfier Nähe des Saales,

eben fo wie neben dem fürftlichen Palas. jeder wichtigen Handlung ging eine Meffe

voraus, der die Nächftbetheiligten anwohnten. Ein Gefchofs des Thurmes eignete

fich dazu fehr wohl; aber fie konnte auch an anderer Stelle errichtet fein. Endlich

kam beim Bau des Rathhaufes noch in Betracht, dafs der Handwerksbetrieb, wie

der Handel in der Stadt zu grofsem Theile vom Stadtregiment abhängig war, diefes

alfo insbefondere für jene Gewerbe, die auf Vorrath zu arbeiten hatten, Verkaufs—

räume befchaffen muffte, welche, wo nicht gefonderte Gebäude dafür errichtet find,

mit dem Rathhaufe verbunden wurden, eben fo wie für fremde VVaaren, die nur

unter Controle verkauft werden konnten, von Seite der Stadt für Lager und Ver-

kaufsräume geforgt werden muffte. Dann bedurfte man der öffentlichen Wage und

anderer Räume zur Befchau und zur Prüfung der Waaren. So finden wir denn

allenthalben mit dem Rathhaufe folche Räume verbunden oder dafür in deffen un-

mittelbarer Nähe befondere Gebäude errichtet, die fich mit dem Rathhaufe zu einer

Gruppe verbanden. Insbefondere find es die Tuchhallen oder das Tuchhaus, welche

da und dort grofsen Umfang annahmen und in welche theilweife der grofse Stadt—

faal verlegt wurde, wenn im Rathhaufe der Raum nicht mehr reichen wollte. So

tritt wieder im Rathhaufe die alte Bafilika für Handel und Gerichtsbarkeit auf, die

früher der I’alas der Herrfcherburg in fich gefehloffen hatte. Nirgends aber if’t man

zur offenen Halle zurückgekehrt. Gleich den Fefifälen des Herrfchers find die Rath-

hausfäle mit Fenftern verfehloffen.

Die grofsartigf’ten Rathhausbauten, deren ausgefuchter Schmuck von einem

Selbltbewufftfein der Gemeinden zeugt, welche keinem Fürf’ten nachf’tehen wollten,

fo wie die umfangreichl‘ten Kaufhallen errichteten vom XIII. bis XV. Jahrhundert

die niederländifchen Städte, in welchen befonders die Tuchinduftrie einen grofs-

artigen Auffchwung genommen hatte. Die Hallen zu Ypern und Brügge zeugen

von geradezu überrafchendem Umfange des Betriebes, und die Rathhäufer von

Brüffel, Löwen, Gent, Audenaarde und mancher anderen Stadt bilden heute noch den

Gcgcnftand der Bewunderung aller Reifenden, wie fie vor Jahrhunderten angef’taunt

wurden. Leider müffcn wir uns bei dem befchränkten Raume, welcher uns über-

haupt nöthigt, mehr anzudeuten, als zu erfchöpfen, auch hier kurz faffen; aber wir

können unfern Lefern das Studium diefer Bauten nicht warm genug empfehlen 59).
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